
 

1 

Tragende Gründe 

zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie über die 

Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und 
Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (ÄBPL-RL): 

Besonderer Versorgungsbedarf bei einer Facharztbezeichnung 

 

 

Vom 18. März 2010 
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1. Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB V beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
Richtlinien Vorgaben über die ausnahmsweise Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze, 
soweit diese zur Wahrung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung in einem Versor-
gungsbereich unerlässlich sind. 

 
2. Eckpunkte der Entscheidung 

Unbeschadet der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen für einen Planungsbereich 
kann der zuständige Zulassungsausschuss dem Zulassungsantrag eines Vertragsarztes ent-
sprechen, wenn ein besonderer Versorgungsbedarf gegeben ist. Gemäß § 24 Buchst. b S. 1 
ÄBPL-RL liegt eine besonderer Versorgungsbedarf vor, wie er durch den Inhalt des Schwer-
punkts, einer fakultativen Weiterbildung oder einer besonderen Fachkunde für das Facharzt-
gebiet nach der Weiterbildungsordnung umschrieben ist.  

Nach der Definition in § 4 Abs. 2 Nr. 3 ÄBPL-RL gehören Neurologen, Psychiater sowie Psy-
chiater und Psychotherapeuten zur Arztgruppe der Nervenärzte. Da Neurologen sowie Psy-
chiater und Psychotherapeuten eine Facharztbezeichnung im Sinne der geltenden Muster-
weiterbildungsordnung führen, können sie jeweils gemäß § 24 Buchst. b ÄBPL-RL nach ei-
nem entsprechenden Beschluss des Zulassungsausschusses wegen eines besonderen Ver-
sorgungsbedarfs in einem Planungsbereich zugelassen werden, für den Zulassungsbe-
schränkungen bestehen. Ausgehend von der Arztgruppe der Nervenärzte kann bei Vorliegen 
einer der obigen Facharztbezeichnungen somit ein bestehender besonderer Versorgungs-
bedarf gedeckt werden. Dabei ist es unerheblich, dass diese Arztgruppe mehrere unter-
schiedliche Facharztbezeichnungen umfasst. 

Mit der Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 24 Buchst. b ÄBPL-RL wird redaktionell klarge-
stellt, dass diese Systematik generell für Facharztbezeichnungen gilt, welche zusammen mit 
anderen unterschiedlichen Facharztbezeichnungen in einer der Arztgruppen gemäß 
§ 4 Abs. 1 ÄBPL-RL enthalten sind. 

3. Verfahrensablauf 

Die Mitglieder des Unterausschusses haben sich in der Sitzung am 28. September 2009 ein-
vernehmlich für eine Änderung der ÄBPL-RL im Sinne der obigen Ausführungen ausgespro-
chen und die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens gemäß § 91 Abs. 5 SGB V be-
schlossen. 
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4. Würdigung der Stellungnahmen 

Mit Schreiben vom 17. Februar 2010 wurden die Bundesärztekammer (BÄK) und die Bun-
despsychotherapeutenkammer (BPtK) um die Abgabe ihrer Stellungnahme zum Beschluss-
vorhaben gebeten. 

Die BÄK hat mit Schreiben vom 11. März 2010 mitgeteilt, dass sie keine anderslautenden 
Vorschläge zur geplanten Richtlinienänderung habe. 

Mit Schreiben vom 15. März 2010 hat die BPtK der Richtlinienänderung ebenfalls zuge-
stimmt. 

Berlin, den 18. März 2010 

Gemeinsamer Bundesausschuss 

gem. § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

 

 

Hess 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahrens
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